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Sicherheit in Europa und die inter
nationale Sicherheit berühren, sowie 
in ihren gegenseitigen Beziehun
gen . . . der Drohung mit Gewalt 
oder der Anwendung von Gewalt zu 
enthalten“. Im Art. 3 wurde das Prin
zip der Unverletzlichkeit der Grenzen 
aller Staaten in Europa fixiert. In ihm 
wird die übereinstimmende Erkennt
nis zum Ausdruck gebracht, „daß der 
Friede in Europa nur erhalten wer
den kann, wenn niemand die gegen
wärtigen Grenzen antastet“. Die 
Signatarstaaten des V. verpflichten 
sich, die „territoriale Integrität aller 
Staaten in Europa in ihren heutigen 
Grenzen uneingeschränkt zu achten; 
sie erklären, daß sie keine Gebiets
ansprüche gegen irgend jemand haben 
und solche in Zukunft auch nicht er
heben werden“. Beide Seiten „be
trachten heute und künftig die Gren
zen aller Staaten in Europa als un
verletzlich, wie sie am Tage der 
Unterzeichnung des Vertrages verlau
fen, einschließlich der Oder-Neiße- 
Linie, die die Westgrenze der Volks
republik Polen bildet, und der 
Grenze zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen De
mokratischen Republik“. Im Art. 4 
heißt es, dieser V. berühre die früher 
von der UdSSR und der BRD abge
schlossenen zwei- und mehrseitigen 
Verträge und Vereinbarungen nicht. 
Art. 5 legt fest, daß der V. der Rati
fikation bedarf und mit dem Aus
tausch der Ratifikationsurkunden in 
Kraft tritt. Im Verlauf der Verhand
lungen wurden auch Absichtserklä
rungen zwischen der UdSSR und der 
BRD vereinbart, in denen das Ein
vernehmen beider Seiten in einer 
Reihe zentraler Fragen der euro
päischen Politik fixiert wurde. Die 
Regierung der BRD sah sich u. a. ge
nötigt, die Alleinvertretungsanma
ßung aufzugeben und ihre Bereit
schaft zu erklären, mit der DDR 
„einen Vertrag zu schließen, der die 
zwischen Staaten übliche gleiche ver
bindliche Kraft haben wird wie an
dere Verträge, die die Bundesrepu

blik Deutschland und die Deutsche 
Demokratische Republik mit dritten 
Ländern schließen“; „ihre Beziehun
gen zur Deutschen Demokratischen 
Republik auf der Grundlage der 
vollen Gleichberechtigung, der Nicht
diskriminierung, der Achtung der Un
abhängigkeit und der Selbständigkeit 
jedes der beiden Staaten in Ange
legenheiten, die ihre innere Kompe
tenz in ihren entsprechenden Gren
zen betreffen“, zu gestalten: „keiner 
der beiden Staaten“ dürfe „den ande
ren im Ausland vertreten oder in sei
nem Namen handeln“ (—^ Vertrag 
über die Grundlagen der Beziehungen 
Zwischen der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Bundes
republik Deutschland). Weiter bekun
dete die Regierung der BRD nach 
mehr als zwei Jahrzehnten ihre Be
reitschaft, „die mit der Ungültigkeit 
der Münchener Abkommen verbun
denen Fragen in Verhandlungen“ 
zwischen der BRD und der CSSR zu 
regeln (-»- Vertrag über die gegen
seitigen Beziehungen zwischen der 
T sch echo slowakischen Sozialistischen 
Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland). Schließlich begrüßte 
nunmehr auch die BRD in den Ab
sichtserklärungen „den Plan einer 
Konferenz über Fragen der Festigung 
der Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa“ (—► Konferenz über 
Sicherheit und Zusa?nmenarbeit in 
Europa, Helsinki 1975) und sprach 
sich für die Mitwirkung an ihrer Vor
bereitung und erfolgreichen Durch
führung aus. In der BRD entfaltete 
sich im Zusammenhang mit der 
Ratifizierung des V. ein scharfer 
politischer Kampf. Die Regierungs
parteien, die Gewerkschaften, die 
DKP und andere progressive Or
ganisationen, breite Kreise der Be
völkerung unterstützten den Mos
kauer V. Die CDU/CSU und andere 
revanchistische Kräfte, die jahr
zehntelang gegen die Ergebnisse des 
zweiten Weltkrieges und der Nach
kriegsentwicklung in Europa ange
kämpft und die BRD auf den Weg


